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Aenderung des Strassen- und Baulinienplanes bei 
der Kreuzung Länggass-Wolfwilerstrasse und Aen­ 
derung des Strassen- und Baulinienplanes im Be­ 
reich der Grundstücke GB Nrn. 683, 892, 900, 901 
905, 919 (Stumpenrain) / Genehmigung 

Die Einwohnergemeinde Niederbuchsiten unterbreitet dem Regierungs­ 

rat die Aenderung des Strassen- und Baulinienplanes bei der Kreu­ 

zung Länggass-Wolfwilerstrasse und die Aenderung der Strassen- und 

Baulinienpläne im Bereich der Grundstücke GB Nrn. 683, 892, 900, 

901, 905, 919 (Stumpenrain) zur Genehmigun9. 

Die vorliegenden Pläne beinhalten die Aenderungen des mit RRB Nr. 

14 0 vom 10.1.1984 genehmigten Strassen- und Baulinienplanes. Bei 

der Kreuzung Länggass-Wolfwilerstrasse soll die Baulinie neu auf 

Sm statt am, entlang eines eingedol ten Bachlaufes der wegen dem 

Ausbau der Staatsstrasse in die Allmend ausser Funktion gesetzt 

worden ist, festgelegt werden. 

Bei den Grundstück~n GB Nrn. 683, 892, 900, 901, 905, 919 soll die 

Quartiererschliessung im Stumpenrain den aktuellen Bedürfnissen 

angepasst werden. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 22. Juli bis zum 

22. August 1988. Es ging eine Einsprache ein, die jedoch zu­ 

rückgezogen wurde. Der Gemeinderat genehmigte die Aenderungen des 

Strassen- und Baulinienplanes am 26. August 1988. 

Formell .wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 
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Es wird 

beschlossen: 

1. Die Aenderung des Strassen- und Baulinienplanes Kreuzung 

Länggass - Wolfwilerstrasse und die Aenderung des Strassen- und 

Baulinienplanes im Bereich der Grundstücke GB Nr. 683, 892, 

900, 901, 905, 919 (Stumpenrain) der Einwohnergemeinde 

Niederbuchsiten wird genehmigt. 

2. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den Geltungsbereich 

des vorliegenden Planes ·nicht anwendbar, soweit sie diese~ 

widersprechen. 

Kostenrechnung EG Niederbuchsiten: 

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.-- auf Kto. 2000-431.00 

Publikationskosten: Fr. 23.-­ 

Fr. 223.-- 

auf Kto. 2020-435.00 

zahlbar innert 30 Tagen 
---------- ---------- 

(Staatskanzlei Nr. 34 

Der Staatsschreiber: 

Bau-Departement (2), TS/Ci 
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen Plan 
Amt für Wasserwirtschaft (2) 
Kreisbauamt II, Amtshaus, 4600 Olten 
Amtsschreiberei Olten-Gösgen, Amtshaus, 4600 Olten 
Finanzverwaltung/ Debitorenbuchhaltung (2) 
Ammannamt der EG, 4626 Niederbuchsiten, mit 3 gen. Plänen 

(folgen später) mit Einzahlungsschein (einschreiben) 
Baukommission der EG, 4626 Niederbuchsiten 
Ingenierbüro BSB & Partner, Von Roll-Str. 29, 4702 Oensingen 

Amtsblatt Publikation: 
Genehmigung: Niederbuchsiten: Aenderungen Erschliessungsplan 

Kreuzung Länggass-Wolfwilerstrasse und Stumpenrain. 


